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Erklärung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag  
für die Wahl der Kirchenverwaltungsmitglieder (§ 4 Abs. 2 GStVWO) 
 

Ich erkläre hiermit, dass ich der Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag sowie in die Wahlliste 
(mit Name, Vorname, Alter, Beruf und Wohnort/Ortsteil, § 4 Abs. 3 GStVWO) für die Wahlperiode 2025-
2030 zustimme. 
 
Mir ist bekannt, dass nicht gewählte Bewerber die Ersatzleute der Gewählten sind (in der Reihenfolge der erhaltenen 
Stimmen). Scheidet während der Amtszeit ein gewähltes Mitglied aus, so rückt für die restliche Amtszeit ein 
Ersatzmitglied nach (Art. 14 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 4 GStVS). 
 
 

             
Familienname  Vorname 

      
Straße mit Hausnummer 

             
Postleitzahl und Ort   Bekenntnis  

             
Geburtsdatum  Beruf 

 
Kirchenrechtlich erforderliche Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Wahl  
Im Rahmen Ihrer Kandidatur zur Kirchenverwaltungswahl werden personenbezogene Daten erhoben und 
gespeichert. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Aus diesem Grund möchten wir Sie 
nachfolgend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren. 

 
 Die (Pfarr-)kirchenstiftung       verarbeitet die oben genannten Daten zur Durchführung der 

Kirchenverwaltungswahl 2024. Dies ist erforderlich zur Erstellung und Veröffentlichung der Wahlliste und des 
Stimmzettels. Darüber hinaus werden die Daten aller Bewerber (Kandidaten) während der Amtsperiode 2025 bis 
2030 für die Verwaltung sowie zur Dokumentation und, soweit gesetzlich erforderlich, über die Amtsperiode 2025 
bis 2030 hinaus gespeichert. Die rechtliche Grundlage dafür ist § 4 Abs. 3ff GStVWO i.V.m. § 9 Abs. 2 und 5 
GStVWO und Art. 12 Abs. 3 KiStiftO. 

 Falls die Wahl ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wird (§ 5 Abs. 5 GStVWO), werden die Stimmzettel (mit 
Angabe von Familienname, Vorname, Wohnort, Beruf und Alter) als Teil der Wahlunterlagen an alle 
Wahlberechtigten der Kirchengemeinde versendet. Hierfür werden die Stimmzettel an das Erzbischöfliche 
Ordinariat München übermittelt und von diesem an eine Druckerei ausschließlich zum Zweck der Produktion der 
Wahlunterlagen weitergegeben.  

 Name, Vorname, Alter, Beruf und Wohnort/Ortsteil werden von der genannten Pfarrei im Zuge der 
Veröffentlichung des Wahlergebnisses nach § 9 Abs. 4 GStVWO veröffentlicht. 

 Die Pfarrei teilt das Wahlergebnis inklusive der oben angegebenen persönlichen Daten dem Erzbischöflichen 
Ordinariat München auf elektronischem Wege mit. Die rechtliche Grundlage dafür ist § 9 Abs. 5 GStVWO.  

 Das Erzbischöfliche Ordinariat München verarbeitet diese Daten zu Zwecken der kirchlichen Stiftungsaufsicht für 
die Amtsperiode 2025 bis 2030 und, soweit gesetzlich erforderlich, darüber hinaus. Die rechtliche Grundlage dafür 
ist Art. 42 KiStiftO i.V.m. § 9 Abs. 5 GStVWO und Art. 12 Abs. 2f KiStiftO 

  
  

Einverständnis zur Datenverarbeitung und Unterschrift umseitig 
 

Original für das Pfarramt, 
Scan/Kopie an das Ordinariat (s.u.) 
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Einwilligung bzgl. weiterer Datenverarbeitung: Wahlaufruf und Ergebnisveröffentlichung 
Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Vorname, Alter, Beruf, Wohnort/Ortsteil) von der (Pfarr-)Kirchenstiftung 
      neben den Vorgaben der Wahlordnung (§ 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 4 GStVWO) zu folgenden Zwecken verarbeitet 
werden können (bitte ankreuzen ): 

Veröffentlichung der oben genannten Daten vor der Wahl zu Zwecken des Wahlaufrufs: 
□ Im Pfarrbrief oder in sonstigen Druckerzeugnissen der o. g. Kirchenstiftung sowie des 

dazugehörigen Pfarrverbandes 
□ Auf der Internetseite der o. g. Kirchenstiftung sowie des dazugehörigen Pfarrverbandes 
□ In sonstiger Form:       
□ Ich willige ferner darin ein, dass bei den von mir ausgewählten Formen des Wahlaufrufs ein Foto 

von mir abgebildet wird, das ich der Pfarrei zu diesem Zweck zur Verfügung stelle.  
Weitere Veröffentlichung der Daten im Rahmen der Veröffentlichung des Wahlergebnisses:  

□ Im Pfarrbrief oder sonstigen Druckerzeugnissen der o. g. Kirchenstiftung 
□ Auf der Internetseite der o. g. Kirchenstiftung sowie des dazugehörigen Pfarrverbandes 
□ In sonstiger Form:                                        

 
  
  

 
Bitte beachten Sie auch die anhängenden Hinweise zum Datenschutz zur Erfüllung der 
Informationspflichten nach § 15 KDG. 

 Ich versichere, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt. 
 Die anhängenden Hinweise zum Datenschutz zur Erfüllung der Informationspflichten 

nach § 15 KDG habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift 
 

 


	für die Wahl der Kirchenverwaltungsmitglieder (§ 4 Abs. 2 GStVWO)

